
 

ABWÄGUNGSTABELLE ZUR ZWISCHENABWÄGUNG  

Bearbeitungsstand: 08.06.2020 

Vertraulich, dem Datenschutz unterlegen! 

zu den eingegangenen Anregungen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

vom 15.01.2019 bis 20.02.2019 

(gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

vom 17.01.2019 bis 20.02.2019 

(gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„SEITE“ (EINZELHANDEL), Vorentwurf vom 19.12.2018 

 

der Gemeinde Wiernsheim 
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Schreiben vom 

1 Landratsamt Enzkreis 14.02.2019 

2.1 Regierungspräsidium Karlsruhe – Abteilung 2 21.02.2019 

2.2 Regierungspräsidium Karlsruhe – Abteilung 4 11.02.2019 

3 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 15.02.2019 

4 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung 8  

5 Regionalverband Nordschwarzwald 11.02.2019 

6 Polizeipräsidium Karlsruhe 16.01.2019 

7 Industrie- und Handelskammer Karlsruhe  

8 Handwerkskammer Karlsruhe  

9 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 21.01.2019 

10 Netze BW GmbH 28.01.2019 

11 Terranets bw GmbH 25.02.2019 

12 Unitymedia GmbH 25.01.2019 

13 SWP Stadtwerke Pforzheim 24.01.2019 

14 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 13.02.2019 

15 Verkehrsverbund Pforzheim – Enzkreis GmbH  

16 Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu  

17 Gemeinde Niefern-Öschelbronn  

18 Gemeinde Mönsheim 15.02.2019 

19 Gemeinde Wimsheim 25.02.2019 

20 Stadt Heimsheim 16.01.2019 

21 Stadt Mühlacker 30.01.2019 

22 Gemeinde Friolzheim 22.01.2019 

23 Gemeinde Weissach 31.01.2019 

24 Gemeinde Wurmberg 21.02.2019 

25 Gemeinde Eberdingen  

26 Stadt Pforzheim  
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Folgende Verbände / Vereine wurden im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gesondert informiert: 

Nr. Name Schreiben vom 

V1 BUND Nordschwarzwald  

V2 Landesnaturschutzverband 18.02.2019 

V3 NABU Pforzheim und Enzkreis  

 

Die Öffentlichkeit hat wie folgt Stellung genommen: 

Nr. Name Schreiben vom 

Ö1 Herr Holzhaus 22.01.2019 

Ö2 Familie Klötzer 26.01.2019 

Ö3 Frau Righi 29.01.2019 

Ö4 Herr Kolb 10.02.2019 

Ö5 Herr Hombeul 11.02.2019 

Ö6 Familie Flinspach 17.02.2019 

Ö7 Familie Petrovits 14.02.2019 

Ö8 Herr Flattich 14.02.2019 

Ö9 Herr Martin 16.02.2019 

Ö10 Herr Blessing 18.02.2019 

Ö11 Frau Wagner 17.02.2019 

Ö12 Frau Sadler-Glos 18.02.2019 

Ö13 Frau Pauli 15.02.2019 

Ö14 Frau Ketter 17.02.2019 

Ö15 Frau Beck 19.02.2019 

Ö16 Frau Kühnel-Goinar 19.02.2019 

Ö17 Familie Böttiger 18.02.2019 

Ö18 Familie Gerhard 17.02.2018 

Ö19 Herr Kartenberger 19.02.2019 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Baurecht und Naturschutz: 

Kenntnisnahme, dass das vorgelegte Konzept aus bauleitplanerischer 

Sicht mitgetragen wird.  

 

Naturschutz: 

 

Kenntnisnahme, dass keine Schutzgebiete betroffen sind. 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die festgesetzte 

FNL 1 Fläche bleibt im Geltungsbereich enthalten, da ggfs. für die 

Anpassung des bestehenden Radweges und der Erschließung 

(Abfahrt vom bestehenden Kreisverkehr in das Plangebiet) in 

geringfügigem Maß Fläche in Anspruch genommen werden muss. 

Zum Verfahrenstand Entwurf liegt die Planung vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Erarbeitung des Umweltberichtes werden zur 

Kenntnis genommen und bei der Erarbeitung des Umweltberichts 

und der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung beachtet. Am 17.02.2020 

fand ein gemeinsamer Scoping Termin mit dem Landratsamt und den 

Fachgutachtern statt, um die noch wesentlichen ausstehenden 

Punkte zu besprechen sowie die Bearbeitungstiefe zu definieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umweltamt: 

Immissionsschutz 

Das Schallgutachten wird zum Verfahrensstand Entwurf dem 

Bebauungsplan als Anlage beigefügt. Ggf. erforderliche Maßnahmen 

werden, soweit rechtlich möglich, in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 

 

Grundwasser und Bodenschutz 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Wasserschutzgebiete 

betroffen sind und die Flurstücke nicht im Altlasten- oder 

Bodenschutzkataster geführt werden.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine 

Baugrunduntersuchung ist beauftragt und liegt zum Verfahrensstand 

Entwurf dem Bebauungsplan bei. 

 

Das Schutzgut Boden wird im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 

berücksichtigt.  

 

Gewässer und Abwasser 

 

 

Die grundsätzliche Entwässerungskonzeption wird dargelegt. Die 

Entwässerung des Gebietes wurde von einem Ingenieurbüro geprüft 

und entsprechende verbindliche Festsetzungen zur Entwässerung 

und dem Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser werden 

in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Im Bebauungsplanverfahren muss der Nachweis erbracht werden, 

dass die Entwässerungskonzeption grundsätzlich möglich und 

umsetzbar ist. Ein Wasserrechtsverfahren muss nicht im 

Zusammenhang mit dem Bebauungsplan erstellt werden und auch 

nicht vor Satzungsbeschluss vorliegen. Diese ist Gegenstand 

nachgeordneter Genehmigungsverfahren. Auf die vorherrschende 

Rechtsmeinung hierzu wird verwiesen.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung  
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

Landwirtschaftsamt: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, jedoch sind die 

Flächen im Teilregionalplan Landwirtschaft des Regionalverbandes 

Nordschwarzwald nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für die 

Landwirtschaft festgelegt. Daher ist eine Inanspruchnahme der 

Flächen nicht grundsätzlich ausgeschlossen.  

Die regionalbedeutsamen Betriebe sind gemäß Regionalplan 

Nordschwarzwald – Teilregionalplan Landwirtschaft als Vorschlag des 

Regionalverbandes (V (11)) in der Raumnutzungskarte dargestellt. 

Sie sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz und Entwicklung zu sichern. 

Das Plangebiet unterschreitet den 300 m Radius, innerhalb dessen 

die Ansiedlung konfliktträchtiger Nutzungen zu vermeiden ist.  

„Die insgesamt 406 regionalbedeutsamen Betriebe sollten bei der 

weiteren Siedlungsentwicklung besondere Berücksichtigung 

genießen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch das 

„Heranrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu 

wirtschaftlich relevanten Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe 

kommt (immissionsschutzrechtliche Problematik).“ 

(Regionalplanerische Begründung zu V(11)). 

Im vorliegenden Fall rückt keine schutzwürdige Nutzung 

entsprechend einem Wohngebiet an den Betrieb heran. Es wurde in 

einem Geruchsgutachten geprüft inwiefern 

immissionsschutzrechtliche Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung 

führen können. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Entwicklung des Gebietes, auch bei einer zukünftigen Erweiterung 

der betrachteten Betriebe, möglich ist. Die Betriebe werden durch die 

Planung nicht beeinträchtigt. Das Sachverständigengutachten zu den 

Geruchsimmissionen des Ingenieurbüros Dr. Dröscher wird dem 

Bebauungsplan zu dem Verfahrensstand Entwurf als Anlage 

beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Bearbeitung 

des Schutzgutes Boden erfolgt im Umweltbericht. Im Umweltbericht 

werden Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zum 

Ausgleich von Beeinträchtigungen (innerhalb und außerhalb des 

Geltungsbereichs) erarbeitet. Zum Entwurf des B-Plans werden 

diesbezüglich konkrete Aussagen vorliegen. 

Eine mögliche Beeinträchtigung durch Staub- und 

Geruchsimmissionen wurde gutachterlich untersucht, mit dem 

Ergebnis, dass hier keine Beeinträchtigung zu erwarten ist. Auf das 

Sachverständigengutachten zu den Geruchsimmissionen des 

Ingenieurbüros für Technischen Umweltschutz Dr. Dröscher, welches 

dem Bebauungsplan-Entwurf als Anlage beigefügt wird, wird 

verwiesen. 

Die agrarstrukturellen Belange werden von der Verwaltung gesehen. 

Im Zuge der Abwägungsentscheidung wird die der Gemeinde 

zugewiesene zentralörtlichen Funktion, die Gemeinde als 

Kleinzentrum zu stärken und „den häufig wiederkehrenden 

überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs zu decken“ sowie 

die Nahversorgung zu sichern, als Vorrangig bewertet. Ergänzend 

wird auf die Ausführungen des RP Karlsruhe im Rahmen des 

Flächennutzungsplanänderungsverfahrens verwiesen. Hier wurde 

dargelegt, „dass bei Einhaltung der genannten maximalen 

Betriebsgrößen, Belange der Raumordnung nicht entgegenstehen 

und das Vorhaben grundsätzlich einen guten Beitrag zur Sicherung 

der Grundversorgung darstellt.“ 

 

Amt für nachhaltige Mobilität: 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Anbaubeschränkung zur Landesstraße ist nachrichtlich im 

Bebauungsplan dargestellt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe, als 

zuständiger Baulastträger wurde / wird am Verfahren beteiligt. Auf die 

Stellungnahme (Nr. 2.2) und Abwägung hierzu wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Weitere Zufahrten sind 

nicht geplant. 

Der Bau einer Bushaltestelle wurde an dem gemeinsamen Scoping 

Termin mit dem Landratsamt am 17.02.2020 diskutiert, mit dem 

Ergebnis, dass eine Haltestelle des Bürgerbusses im Gebiet 

ausreichend ist. 

Der Nachweis der erforderlichen Fahrradabstellplätze ist nicht 

Regelungsgegenstand des Bebauungsplans. Dies ist Gegenstand 

der nachgeordneten Genehmigungsplanung. Die vorgesehene 

Stellplatzfläche ist ausreichendgroß bemessen, um alle erforderlichen 

Stellplätze unterzubringen.  

Verkehrsamt: 

Kenntnisnahme, dass aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine 

Bedenken bestehen.  

Das bestehende Wegenetz wird durch die Planung nicht 

beeinträchtigt. Der bestehende Radweg wird weitergeführt und im 

Bereich der neuen Anschlussstelle des Kreisverkehrs wird es eine 

Querungshilfe geben.  

Vermessungsamt: 

Kenntnisnahme, dass aus Sicht des Vermessungsamtes keine 

Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

2.1 

 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen der „Raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH eine Sensitivitätsanalyse zur Ermittlung 

der maximalen verträglichen Verkaufsflächen für die einzelnen 

Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 

noch eingehalten werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass das 

Integrations- und Kongruenzgebot eingehalten werden. Das 

Konzentrationsgebot ist zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist 

jedoch nach, dass die geplante Ansiedlung der Sicherung der 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs 

dient, denn durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der 

Gemeinde nicht mehr gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung 

des Regionalplans und das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das 

Beeinträchtigungsverbot wird auch unter Beachtung des 

Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten, da 

nachgewiesen wurde, dass schädigende Auswirkungen auf weitere 

Standorte im Marktgebiet und im weiteren Umland ausgeschlossen 

werden.   

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Einzelhandelsstandort 

„Seite“ ist die Erweiterung des Einzelhandelsstandortes in Mönsheim 

berücksichtigt. In einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 

Regionalverband Nordschwarzwald und den Gemeinden Mönsheim 

und Wiernsheim wurde eine Einigung für die Entwicklung beider 

Drogeriemärkte erzielt.  

Die „Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

2.2 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Planung der 

Anschlussstelle an den Kreisverkehr wird mit dem 

Regierungspräsidium abgestimmt. Das Ingenieurbüro Repple ist für 

die technische Planung bereits beauftragt.   

 

Kenntnisnahme 

 

 

Hinweis zur gesonderten Regelung von Werbeanlagen, die im 

Bauantragsverfahren zu berücksichtigen ist, wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu B Stellungnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

Zu 3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

 

Geotechnik 

 

 

 

Der Hinweis wird in den textlichen Festsetzungen unter dem Punkt 

Hinweise ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Baugrundgutachten wird erstellt und dem Bebauungsplan zum 

Verfahrensstand „Entwurf“ als Anlage beigefügt. 

 

 

 

Boden 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch bodenkundlicher Sicht 

keine Anregungen vorgetragen werden. 

 

Mineralische Rohstoffe 

Kenntnisnahme, dass aus rohstoffgeologischer Sicht keine 

Anregungen vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 3 

 

 

Grundwasser 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch hydrogeologischer Sicht 

keine Anregungen vorgebracht werden. 

 

Bergbau 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit. 

 

 

Geotopschutz 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange des 

geowissenschaftlichen Naturschutzes von der Planung tangiert 

werden.  

 

Allgemeine Hinweise 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde verfolgt mit dieser Planung langfristig diese 

regionalplanerische Zielsetzung zu sichern und somit die 

Grundversorgung der Gemeinde zu gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 5 

 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen der „Raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH eine Sensitivitätsanalyse zur Ermittlung 

der maximalen verträglichen Verkaufsflächen für die einzelnen 

Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 

noch eingehalten werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass das 

Integrations- und Kongruenzgebot eingehalten werden. Das 

Konzentrationsgebot ist zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist 

jedoch nach, dass die geplante Ansiedlung der Sicherung der 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs 

dient, denn durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der 

Gemeinde nicht mehr gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung 

des Regionalplans und das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das 

Beeinträchtigungsverbot wird auch unter Beachtung des 

Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten, da 

nachgewiesen wurde, dass schädigende Auswirkungen auf weitere 

Standorte im Marktgebiet und im weiteren Umland ausgeschlossen 

werden.   

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Einzelhandelsstandort 

„Seite“ ist die Erweiterung des Einzelhandelsstandortes in Mönsheim 

berücksichtigt. In einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 

Regionalverband Nordschwarzwald und den Gemeinden Mönsheim 

und Wiernsheim wurde eine Einigung für die Entwicklung beider 

Drogeriemärkte erzielt.  

Die „Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 5 

 

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu wurde in dem 

Planungsausschuss des Regionalverbandes am 15.05.2019 

beschlossen, dass der Regionalverband die Einzelhandelsplanungen 

mitträgt, unter der Bedingung, dass eine entsprechende Festsetzung 

der Verkaufsflächen in den Bebauungsplan aufgenommen wird.  

Dieser Vorgabe wird mit den Festsetzungen im Bebauungsplan 

entsprochen. 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 5 

 

 

Nebenstehende Anlage = Stellungnahme des RV zu 4. Änderung des 

Flächennutzungsplans GVV Heckengäu im Bereich „Seite“.  

Nachfolgend Abwägung zur Stellungnahme zur Information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die vorliegende Stellungnahme vorbehaltlich der 

Zustimmung des Gremiums erfolgt. 

 

 

 

Die Erstellung einer Auswirkungsanalyse für den 

Einzelhandelsstandort „Seite“ ist beauftragt. Die Ergebnisse werden 

zum Verfahrensstand Entwurf vorliegen. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 5 

 

Die Auswirkungsanalyse wird in den Untersuchungen die Ansiedlung 

der beiden Drogeriemärkte berücksichtigen und abwägen inwieweit 

ein Verdrängungswettbewerb entstehen wird.  

Die Marktbetreiber erstellen selbst Marktbeobachtungen, sodass sich 

diese nur ansiedeln werden, wenn dies für sie rentabel ist. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Auswirkungsanalyse wird erstellt. 

 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden im Rahmen des 

Umweltberichts ermittelt und bewertet. 

Die regionalbedeutsamen Betriebe sind gemäß Regionalplan 

Nordschwarzwald – Teilregionalplan Landwirtschaft als Vorschlag des 

Regionalverbandes (V (11)) in der Raumnutzungskarte dargestellt. Sie 

sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz und Entwicklung zu sichern. Das 

Plangebiet unterschreitet den 300 m Radius, innerhalb dessen die 

Ansiedlung konfliktträchtiger Nutzungen zu vermeiden ist. „Die 

insgesamt 406 regionalbedeutsamen Betriebe sollten bei der weiteren 

Siedlungsentwicklung besondere Berücksichtigung genießen. Es ist 

insbesondere darauf zu achten, dass es durch das „Heranrücken“ vor 

allem von neuen Wohngebieten nicht zu wirtschaftlich relevanten 

Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe kommt 

(immissionsschutzrechtliche Problematik).“ (Regionalplanerische 

Begründung zu V(11)). Im vorliegenden Fall rückt keine schutzwürdige 

Nutzung entsprechend einem Wohngebiet an den Betrieb heran. Es 

wird geprüft inwiefern immissionsschutzrechtliche Auswirkungen zu 

einer Beeinträchtigung führen können. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist Gegenstand der nachgeordneten Ausführungsplanung und 

nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplans.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Bedenken. 

 

Auf Wunsch der Bodensee-Wasserversorgung wird von einer 

weiteren Verfahrensbeteiligung abgesehen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine entsprechende Versorgungsfläche mit der Zweckbestimmung 

Elektrizität wird unter Berücksichtigung der angegebenen 

Anforderungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 

 

 

 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Diese betreffen jedoch die 

nachgeordnete Ausführungsplanung und Umsetzung und nicht das 

Bebauungsplanverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

10 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise aus der Stellungnahme werden berücksichtigt.  

Die Gemeinde steht hinsichtlich des optimalen Umgangs mit der 

Gashochdruckleitung in intensivem Austausch mit der terranets bw. 

Daher wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass die 

Gashochdruckleitung, an den nördlichen Rand des Plangebiets 

verlegt wird. Hierzu bedarf es einer Zustimmung des 

Regierungspräsidiums, welches in einem Anzeigeverfahren nach 

Energiewirtschaftsgesetzt eingeholt wird. Am 27.05.2020 konnte das 

Vorgehen mit dem Regierungspräsidium vorabgestimmt werden, 

sodass die Verlegung der Gashochdruckleitung an den nördlichen 

Rand des Geltungsbereichs als Grundlage für den 

Bebauungsplanentwurf herangezogen wird. Die terranets bw GmbH 

hat bereits den neuen geplanten Leitungsverlauf in einer 

Planzeichnung eingetragen, diese wird in den Bebauungsplanentwurf 

übernommen. Die Verlegung an den Rand des Plangebiets 

ermöglicht allen Beteiligten langfristig Planungssicherheit. Im Hinblick 

auf die Kosten ist diese Variante nur geringfügig teurer als eine, 

ansonsten erforderliche Höhenverlegung der Leitung am bisherigen 

Standort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 



Gemeinde Wiernsheim  Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 27/122 

 

Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

11 

 

Anbei ein Ausschnitt des Lageplans mit dem geplanten neuen 

Leitungsverlauf der Gashochdruckleitung. 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

11 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

11 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

11 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

11 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Einwände. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

13.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Gemeinde Wiernsheim außerhalb des 

Einzugsgebietes liegt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

13.2 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass die Gemeinde Wiernsheim außerhalb des 

Einzugsgebietes liegt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bisher keine 

Telekommunikationslinien der Telekom im Plangebiet bestehen.  

Die Umsetzung / Realisierung der Baumaßnahamen sowie die 

Erschließung sind nicht Regelungsgegenstand der vorliegenden 

Bebauungsplanung. 

Dies trifft auch auf die nebenstehenden Ausführungen bzgl. 

Ausschreibung / Koordinierung der Erschließungsmaßnahmen, zu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

14 

 

 

 

 

 

 

Die Ausschreibung und Tiefbauarbeiten sind nicht Inhalt des 

vorliegenden Bebauungsplanverfahrens, sondern der nachgelagerten 

Ausführungsplanung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

14 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die Gemeinde Mönsheim wird am weiteren Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen oder 

Anregungen vorgebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

20 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Anregungen. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

21 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 

21 

 

 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse maximale Verkaufsflächen für 

die einzelnen Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen 

Prüfkriterien noch eingehalten werden. Die Auswirkungsanalyse zu 

dem Vorhaben kommt zu dem Ergebnis, dass das Integrations- und 

Kongruenzgebot eingehalten werden. Das Konzentrationsgebot ist 

zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist jedoch nach, dass die 

geplante Ansiedlung der Sicherung der Grundversorgung und zur 

Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs dient, denn durch die 

erwartete Schließung des einzig im Gemeindegebiet befindlichen 

Marktes, ist eine Grundversorgung der Gemeinde nicht mehr 

gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung des Regionalplans und 

das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das Beeinträchtigungsverbot wird 

auch unter Beachtung des Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch 

im Umland eingehalten, da nachgewiesen wurde, dass schädigende 

Auswirkungen auf weitere Standorte im Marktgebiet und im weiteren 

Umland ausgeschlossen werden.   

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu hat die Stadt Mühlacker 

mit Schreiben vom 18.07.2019 ihre Zustimmung zu der vorliegenden 

Einzelhandelsentwicklung gegeben.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass im Zuge der frühzeitigen Beteiligung keine 

Stellungnahme abgegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Anregungen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertungsvorschlag der Verwaltung  
Beschluss-

empfehlung 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass zum Vorentwurf keine Anregungen vorgebracht 

werden.  

 

Die Gemeinde Wurmberg wird am weiteren Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Berücksichtigung 
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Nr. Anregungen der Vereine/Verbände und der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

V2 

 

Die regionalbedeutsamen Betriebe sind gemäß Regionalplan 

Nordschwarzwald – Teilregionalplan Landwirtschaft als Vorschlag des 

Regionalverbandes (V (11)) in der Raumnutzungskarte dargestellt. 

Sie sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz und Entwicklung zu sichern. 

Das Plangebiet unterschreitet den 300 m Radius, innerhalb dessen 

die Ansiedlung konfliktträchtiger Nutzungen zu vermeiden ist.  

„Die insgesamt 406 regionalbedeutsamen Betriebe sollten bei der 

weiteren Siedlungsentwicklung besondere Berücksichtigung 

genießen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass es durch das 

„Heranrücken“ vor allem von neuen Wohngebieten nicht zu 

wirtschaftlich relevanten Nutzungseinschränkungen dieser Betriebe 

kommt (immissionsschutzrechtliche Problematik).“ 

(Regionalplanerische Begründung zu V(11)). 

Im vorliegenden Fall rückt keine schutzwürdige Nutzung 

entsprechend einem Wohngebiet an den Betrieb heran. Es wurde in 

einem Geruchsgutachten geprüft inwiefern 

immissionsschutzrechtliche Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung 

führen können. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Entwicklung des Gebietes, auch bei einer zukünftigen Erweiterung 

der betrachteten Betriebe, möglich ist. Die Betriebe werden durch die 

Planung nicht beeinträchtigt. Das Sachverständigengutachten zu den 

Geruchsimmissionen des Ingenieurbüros Dr. Dröscher wird dem 

Bebauungsplan zu dem Verfahrensstand Entwurf als Anlage 

beigefügt. 

 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen der „Raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH eine Sensitivitätsanalyse zur Ermittlung 

der maximalen verträglichen Verkaufsflächen für die einzelnen 

Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 

noch eingehalten werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass das 

Integrations- und Kongruenzgebot eingehalten werden. Das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Konzentrationsgebot ist zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist 

jedoch nach, dass die geplante Ansiedlung der Sicherung der 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs 

dient, denn durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der 

Gemeinde nicht mehr gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung 

des Regionalplans und das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das 

Beeinträchtigungsverbot wird auch unter Beachtung des 

Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten, da 

nachgewiesen wurde, dass schädigende Auswirkungen auf weitere 

Standorte im Marktgebiet und im weiteren Umland ausgeschlossen 

werden.   

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Einzelhandelsstandort 

„Seite“ ist die Erweiterung des Einzelhandelsstandortes in Mönsheim 

berücksichtigt. In einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 

Regionalverband Nordschwarzwald und den Gemeinden Mönsheim 

und Wiernsheim wurde eine Einigung für die Entwicklung beider 

Drogeriemärkte erzielt.  

Die „Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu wurde in dem 

Planungsausschuss des Regionalverbandes am 15.05.2019 

beschlossen, dass der Regionalverband die Einzelhandelsplanungen 

mitträgt, unter der Bedingung, dass eine entsprechende Festsetzung 

der Verkaufsflächen in den Bebauungsplan aufgenommen wird.  

Dieser Vorgabe wird mit den Festsetzungen im Bebauungsplan 

entsprochen. 
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Zu 

V2 

 

 

 

 

Die effizientere Nutzung der Fläche durch mehrgeschossige 

Baukörper sowie ergänzenden Nutzungen ist aus Gründen der 

Flächenersparnis zu begrüßen. Aus städtebaulicher Sicht jedoch an 

diesem Standort nicht wünschenswert aufgrund der topographischen 

Situation. Die geplante Konzeption fügt sich hingegen durch einen 

Einschub in das Gelände und den begrünten Dächern in die 

Umgebung ein.  

Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach 

sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden nicht 

gefährdet.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Einen 

Lebensmittelmarkt über mehrere Geschosse zu organisieren ist sehr 

teuer, da ein barrierefreier Zugang zu dem vollen Sortiment 

gewährleistet werden muss. Für die Realisierung eines solchen 

Vorhabens müsste ein entsprechender Investor gefunden werden, 

der bereit ist so viel auf einem Grundstück zu investieren, dass 

lediglich über einen Erbpachtvertrag vergeben wird. Zudem ist 

städtebaulich an dieser Stelle ein zweigeschossiges, großflächiges 

Gebäude nicht empfehlenswert. Aufgrund der topographischen 

Situation auch nicht geeignet und landschaftsgestalterisch ebenfalls 

nicht zielführend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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V2 

 

 

 

Ein Rückbau der Gebäude muss immer in Erwägung gezogen 

werden. Die Verantwortung hierzu liegt bei dem Eigentümer. 

 

 

• Eine Dachbegrünung ist bereits verbindlich festgesetzt. Die 

Nutzung von Photovoltaikanlagen kann im Bebauungsplan 

nicht zwingend festgesetzt werden. Hierfür besteht keine 

Rechtsgrundlage. 

• Aufgrund des Einschubes der Gebäude in das Gelände ist 

nicht mit der Entstehung von großen Glasfronten zu Rechnen. 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan 

aufgenommen. 

• Eine zeitlich beschränkte Regelung der Beleuchtung kann im 

Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. Solch eine 

Regelung kann nur als Auflage im Rahmen der 

Baugenehmigung erteilt werden.  

• Im Bebauungsplanentwurf werden Maßnahmen zur 

Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers 

festgesetzt. 

• Die Gestaltung von Schachtabdeckungen kann nicht im 

Bebauungsplan geregelt werden und ist auch nicht 

Regelungsinhalt eines Bebauungsplans. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Auf den Drogeriemarkt innerhalb des Geltungsbereichs wird nicht 

verzichtet. Eine Reduzierung des Geltungsbereiches um diese Fläche 

erfolgt daher nicht. Die Erhaltung des Nettomarktes ist durch 

Regelungen im Bebauungsplan nicht möglich. Dies sind 

Entscheidungen die dem Marktbetreiber des Nettomarktes obliegen. 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

keine Änderung 

erforderlich 
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V2 

 

Kenntnisnahme, dass der BUND Heckengäu sich vollumfänglich der 

Stellungnahme anschließt. 

Kenntnisnahme 
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Ö1 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Entwicklungen im Einzelhandel verändern sich derzeit dahingehend, 

dass Supermarktketten vermehrt frische Produkte von lokalen 

Erzeugern beziehen und verkaufen. Daher stellt das geplante 

Vorhaben keine unmittelbare Bedrohung für die Landwirtschaft dar, 

sondern kann durch Kooperationen zu einer Stärkung der 

vorhandenen Betriebe führen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Im Rahmen des „Interkommunalen Nahversorgungskonzept für den 

Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu“, GMA, Ludwigsburg, am 

03.05.2018, wurde für die Gemeinde Wiernsheim das größte 

Entwicklungspotenzial für den Ausbau des Lebensmittelangebots in 

Anbetracht der Einwohnerzahl herausgearbeitet. Für die Standortwahl 

hat die Gemeinde Wiernsheim eine Untersuchung zur 

Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 m² beauftragt. Dabei 

wurden folgende Themen betrachtet: bestehende Rechtsverhältnisse, 

Lage/ Nutzung der Fläche, Verkehr und Umwelt. Der gewählte 

Standort „Nördlich der L 1135 / Iptinger Straße“ wurde als vorrangig 

zu empfehlender Einzelhandelsstandort bewertet.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach 

sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden nicht 

gefährdet.  

An dem neuen Einzelhandelsstandort „Seite“ ist die Einrichtung einer 

Haltestelle des Bürgerbusses geplant, sodass die Erreichbarkeit für 

die weniger mobilen Menschen sichergestellt ist.  

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind.  

 

 

 

 

 

 

Einen Lebensmittelmarkt über zwei Geschossen ist sehr teuer, da ein 

barrierefreier Zugang zu dem vollen Sortiment gewährleistet werden 

muss und der Einbau eines Aufzuges sehr teuer für die Betreiber ist. 

Für die Realisierung eines solchen Vorhabens müsste ein 

entsprechender Investor gefunden werden, der bereit ist so viel auf 

einem Grundstück zu investieren, dass lediglich über einen 

Erbpachtvertrag vergeben wird. 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Gemeinde Wiernsheim  Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 54/122 

 

Nr. Anregungen der Vereine/Verbände und der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 
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Ö3 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der 

Ortsmittelpunkt der Gemeinde definiert sich jedoch nicht über den 

vorhandenen Einzelhandel. Ein Ortsmittelpunkt definiert sich über 

Aufenthalts- und Treffpunktmöglichkeit im Zusammenhang mit 

sozialen, kulturellen oder Gemeinbedarfseinrichtungen.  

• Die Gemeindeverwaltung befindet sich derzeit in der Abstimmung 

mit interessierten Investoren. Wenn dieser Standort realisiert wird, 

dann soll eine gestalterisch ansprechende Lösung realisiert 

werden. Da dem Standort als Ortseingang in die Gemeinde eine 

große Bedeutung zukommt. 

• Kunden aus Eberdingen-Nussdorf erreichen den Planstandort in 

Wiernsheim in etwa derselben Fahrzeit wie die nächstgelegenen 

Wettbewerbsstandorte. Auch die Nachversorgung in diesen 

Bereichen ist nicht stark aufgestellt. 

• Die Erreichbarkeit des Einzelhandelsstandortes für weniger mobile 

Menschen wird über eine Haltestelle des Bürgerbusses 

sichergestellt.  

• Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen 

nach sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden 

nicht gefährdet. Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu haben auf Grundlage 

der vorgelegten Auswirkungsanalyse das Landratsamt, das 

Regierungspräsidium sowie der Regionalverband zugestimmt, dass 

Sie unter der Voraussetzung, dass die Verkaufsflächen 

entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt werden, das Vorhaben 

mittragen. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ 

der imakomm Akademie GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf 

als Anlage beigefügt. 

• Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die 

Grundversorgung mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig 

sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der 

bestehende Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung 

der Gemeinde langfristig zu sichern, da die 

Entwicklungsmöglichkeiten an dem Standort eingeschränkt sind. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Gemeinde Wiernsheim  Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 57/122 

 

Nr. Anregungen der Vereine/Verbände und der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Ö4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist 

zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat 

die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück 

über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

Der Umweltbericht wird zum Verfahrensstand Entwurf vorliegen. 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange werden und werden im Rahmen des formalen 

Bauleitplanverfahrens beteiligt und haben die Möglichkeit 

Stellungnahmen abzugeben. Außerdem werden die Planungen in den 

öffentlichen Gemeinderatsitzungen diskutiert. Anregungen aus der 

Öffentlichkeit zu dem Städtebaulichen Konzept wurden bereits 

berücksichtigt.  

Die eingegangenen Stellungnahmen werden in die Abwägung 

eingestellt und die einzelnen Belange werden gewichtet. Dabei muss 

jedem konkret betroffenen Belang das ihm bei der Entscheidung 

zukommende tatsächliche Gewicht beigemessen werden. 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Die durch das Vorhaben zu erwartenden Lärmimmissionen werden im 

Rahmen eines Schallgutachtens derzeit erarbeitet. Ggf. erforderliche 

Schallschutzmaßnahmen werden soweit rechtlich möglich im 

Bebauungsplan festgesetzt. Das Schallgutachten wird zum 

verfahrensstand „Entwurf“ dem Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

 

Zu 1. Extensive Begrünung – Seite Lochmanns Kreuz und 2. 

Errichtung Lärmschutzwall – Seite Einzelhandel 

Im Hinblick auf den bestehenden Lärmschutzwall auf der 

gegenüberliegenden Seite können im vorliegenden Bebauungsplan 

keine Maßnahmen vorgesehen werden diesen intensiver zu begrünen 

oder nachzurüsten. Es können im Bebauungsplan nur Regelungen 

für Flächen getroffen werden die innerhalb des 

Bebauungsplangebietes liegen.  

Der Schutz der angrenzenden Wohnnutzung wird im Schallgutachten 

berücksichtigt und ggf. erforderliche Maßnahmen, die sich aus der 

Nutzung des Plangebiets als Einzelhandelsstandort ergeben, werden 

festgesetzt. 

Zu 2. Errichtung Lärmschutzwall – Seite Einzelhandel 

Die schalltechnische Wirksamkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen 

z.B. in Form eines Lärmschutzwalls oder einer Lärmschutzwand wird 

im Schallgutachten zum Bebauungsplan geprüft.  

Zu 3. Baufenster östlich verringern und/oder Bezugshöhe 

verringern 

Es ist vorgesehen, dass die Baukörper östlich in das Gelände zu 

integrieren sind, sodass sie sich in die natürliche Topographie 

einpassen.  

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö5 

 

Zu 4 Anlieferverkehr und Lieferzone 

Erforderliche Lärmschutzmaßnahmen in Bezug auf die 

Lärmimmissionen bei der Anlieferung werden im Lärmgutachten 

geprüft und falls erforderlich und rechtlich möglich werden 

Maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt.  

 

Zu 5 Nächtliche Lärmbelästigungen 

Das Einzelhandelsvorhaben „Seite“ muss die Beurteilungspegel für 

Verkehrslärm der DIN 18005-1 – Schallschutz im Städtebau einhalten. 

Für das angrenzende Allgemeine Wohngebiet „Lochmanns Kreuz“ 

liegen diese bei 45 dB(A) nachts. Erforderliche 

Schallschutzmaßnahmen werden, wenn rechtlich möglich, im 

Bebauungsplan festgesetzt, um die Einhaltung dieser 

Beurteilungspegel sicherzustellen.  

Die nebenstehend vorgeschlagenen Maßnahmen können jedoch 

nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist 

zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat 

die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück 

über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. Die Auswirkungen auf den bestehenden 

Einzelhandelsbesatz im Ortskern werden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse zu dem Einzelhandelsvorhaben „Seite“ 

bewertet. Gemäß der Auswirkungsanalyse zum Vorhaben „Seite“ sind 

der Ortskern und die Nahversorgungslagen nicht gefährdet, da die 

Umsatzumverteilung gegenüber einzelnen Nahversorgungslagen 

unter 10% bleiben. Wettbewerbliche Auswirkungen gegen Anbieter 

vor Ort wie beispielsweise die Parfümerie können nicht 

ausgeschlossen werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als 

Anlage beigefügt. 

 

Textileinzelhandel ist gemäß dem Bebauungsplan nicht zulässig. Ziel 

und Zweck des Bebauungsplans ist die langfristige Sicherung der 

Grundversorgung der Gemeinde Wiernsheim.  

Die agrarstrukturellen Belange werden von der Verwaltung gesehen. 

Im Zuge der Abwägungsentscheidung wird die der Gemeinde 

zugewiesene zentralörtlichen Funktion, die Gemeinde als 

Kleinzentrum zu stärken und „den häufig wiederkehrenden 

überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs zu decken“ sowie 

die Nahversorgung zu sichern, als Vorrangig bewertet. Ergänzend 

wird auf die Ausführungen des RP Karlsruhe verwiesen. Hier wird 

dargelegt, „dass bei Einhaltung der genannten maximalen 

Betriebsgrößen, Belange der Raumordnung nicht entgegenstehen 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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und das Vorhaben grundsätzlich einen guten Beitrag zur Sicherung 

der Grundversorgung darstellt.“ Von Seiten der Gemeinde wird 

geprüft, ob für die in Anspruch genommenen Fläche an andere Stelle 

landwirtschaftliche Fläche zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt 

werden kann. 

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. Die Auswirkungen des geplanten 

Einzelhandelsvorhabens auf den Einzelhandelsbestand im Ortskern, 

wurden im Rahmen der Auswirkungsanalyse bewertet. Für die 

einzelnen Standorte werden die Auswirkungen ausschließlich 

wettbewerbliche Auswirkungen nach sich ziehen. Bestehende 

Nahversorgungsanbieter werden nicht gefährdet.  
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Ö7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 

Topographie wird es jedoch immer eine Aufschüttung geben werden 

in diesem Bereich, da für eine Einzelhandelsnutzung ein möglichst 

eben Fläche benötigt wird. Die Parkplatzfläche ist auf die 

Mindestanzahl an nachzuweisenden Stellplätze beschränkt. Die 

Konzeption sieht entsprechende Sichtschutzmaßnahmen zu den 

Bestandsgebäuden vor, um auch Blendeffekte durch 

Autoscheinwerfer etc. zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö7 

 

2. Der bestehende Weg wird aus Gründen der Verkehrssicherheit 

beibehalten, da er eine attraktive und sicherer Alternative zu dem 

Gehweg entlang der Iptinger Straße darstellt.  

 

 

 

 

 

3. Die durch das geplante Vorhaben entstehenden Lärmimmissionen 

werden in einem Schallgutachten untersucht und bewertet. Das 

Schallgutachten wird zum verfahrensstand „Entwurf“ dem 

Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

5. Die durch das geplante Vorhaben entstehenden Lärmimmissionen 

werden in einem Schallgutachten untersucht und bewertet.  

6. Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt nicht über die Iptinger 

Straße. Für das Plangebiet wurde durch ein Ingenieurbüro eine 

Entwässerungskonzeption entwickelt. Diese wird in der Begründung 

zum Bebauungsplanentwurf erläutert und ggf. erforderliche 

Maßnahmen zum Umgang mit Niederschlagswasser festgesetzt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö7 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Ö8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö8 

 

 

 

 

 

 

 

1. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 

Topographie wird es jedoch immer eine Aufschüttung geben 

werden in diesem Bereich, da für eine Einzelhandelsnutzung ein 

möglichst eben Fläche benötigt wird. Die Parkplatzfläche ist auf die 

Mindestanzahl an nachzuweisenden Stellplätze beschränkt. Die 

Konzeption sieht entsprechende Sichtschutzmaßnahmen zu den 

Bestandsgebäuden vor, um auch Blendeffekte durch 

Autoscheinwerfer etc. zu vermeiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö8 

 

2. Der bestehende Weg wird aus Gründen der Verkehrssicherheit 

beibehalten, da er eine attraktive und sicherer Alternative zu dem 

Gehweg entlang der Iptinger Straße darstellt.  

 

 

 

 

 

3. Die durch das geplante Vorhaben entstehenden Lärmimmissionen 

werden in einem Schallgutachten untersucht und bewertet. Das 

Schallgutachten wird zum verfahrensstand „Entwurf“ dem 

Bebauungsplan als Anlage beigefügt. 

4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

5. Die durch das geplante Vorhaben entstehenden Lärmimmissionen 

werden in einem Schallgutachten untersucht und bewertet.  

6. Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt nicht über die Iptinger 

Straße. Für das Plangebiet wurde durch ein Ingenieurbüro eine 

Entwässerungskonzeption entwickelt. Diese wird in der Begründung 

zum Bebauungsplanentwurf erläutert und ggf. erforderliche 

Maßnahmen zum Umgang mit Niederschlagswasser festgesetzt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö8 
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Ö9 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die agrarstrukturellen Belange werden von der Verwaltung gesehen. 

Im Zuge der Abwägungsentscheidung wird die der Gemeinde 

zugewiesene zentralörtlichen Funktion, die Gemeinde als 

Kleinzentrum zu stärken und „den häufig wiederkehrenden 

überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs zu decken“ sowie 

die Nahversorgung zu sichern, als Vorrangig bewertet. Ergänzend 

wird auf die Ausführungen des RP Karlsruhe im Rahmen des 

Flächennutzungsplanänderungsverfahrens verwiesen. Hier wurde 

dargelegt, „dass bei Einhaltung der genannten maximalen 

Betriebsgrößen, Belange der Raumordnung nicht entgegenstehen 

und das Vorhaben grundsätzlich einen guten Beitrag zur Sicherung 

der Grundversorgung darstellt.“ 

Von Seiten der Gemeinde wird geprüft, ob für die in Anspruch 

genommenen Fläche an andere Stelle landwirtschaftliche Fläche zur 

Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö9 
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Ö10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung werden in den 

Fachgutachten (Auswirkungsanalyse, Artenschutzfachliche Prüfung, 

Umweltbericht und Lärmgutachten, etc.) untersucht und bewertet. Im 

Falle von erheblichen Auswirkungen werden im Rahmen des 

Bebauungsplans Maßnahmen festgesetzt, um die Auswirkungen zu 

vermeiden oder zu minimieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu sich wesentlich unterscheidende Lösungen: 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen der „Raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH eine Sensitivitätsanalyse zur Ermittlung 

der maximalen verträglichen Verkaufsflächen für die einzelnen 

Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 

noch eingehalten werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass das 

Integrations- und Kongruenzgebot eingehalten werden. Das 

Konzentrationsgebot ist zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist 

jedoch nach, dass die geplante Ansiedlung der Sicherung der 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs 

dient, denn durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der 

Gemeinde nicht mehr gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung 

des Regionalplans und das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das 

Beeinträchtigungsverbot wird auch unter Beachtung des 

Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten, da 

nachgewiesen wurde, dass schädigende Auswirkungen auf weitere 

Standorte im Marktgebiet und im weiteren Umland ausgeschlossen 

werden.   

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Einzelhandelsstandort 

„Seite“ ist die Erweiterung des Einzelhandelsstandortes in Mönsheim 

berücksichtigt. In einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 

Regionalverband Nordschwarzwald und den Gemeinden Mönsheim 

und Wiernsheim wurde eine Einigung für die Entwicklung beider 

Drogeriemärkte erzielt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Berücksichtigung 
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Die „Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu haben auf Grundlage 

der vorgelegten Auswirkungsanalyse das Landratsamt, das 

Regierungspräsidium sowie der Regionalverband zugestimmt, dass 

Sie unter der Voraussetzung, dass die Verkaufsflächen entsprechend 

im Bebauungsplan festgesetzt werden, das Vorhaben mittragen.  

Eine Betrachtung und Bewertung der sich wesentlich 

unterscheidenden Lösungen erfolgte im Rahmen der 

Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 m². Diese Studie wurde 

in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt und beraten.  

Zu Datum verwechselt: 

Das Datum des Aufstellungsbeschlusses wird zum Verfahrensstand 

Entwurf in den Unterlagen berichtigt.  

Zu Erdgashochdruckleitungstrasse: 
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Zu 

Ö10 

 

 

 

Die Gemeinde steht hinsichtlich des optimalen Umgangs mit der 

Gashochdruckleitung in intensivem Austausch mit der terranets bw. 

Daher wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass die 

Gashochdruckleitung, an den nördlichen Rand des Plangebiets 

verlegt wird. Hierzu bedarf es einer Zustimmung des 

Regierungspräsidiums, welches in einem Anzeigeverfahren nach 

Energiewirtschaftsgesetzt eingeholt wird. Am 27.05.2020 konnte das 

Vorgehen mit dem Regierungspräsidium vorabgestimmt werden, 

sodass die Verlegung der Gashochdruckleitung an den nördlichen 

Rand des Geltungsbereichs als Grundlage für den 

Bebauungsplanentwurf herangezogen wird. Die terranets bw GmbH 

hat bereits den neuen geplanten Leitungsverlauf in einer 

Planzeichnung eingetragen, diese wird in den Bebauungsplanentwurf 

übernommen. Die Verlegung an den Rand des Plangebiets 

ermöglicht allen Beteiligten langfristig Planungssicherheit. Im Hinblick 

auf die Kosten ist diese Variante nur geringfügig teurer als eine, 

ansonsten erforderliche Höhenverlegung der Leitung am bisherigen 

Standort. 

 

 

Die Standorteinschätzung wird zum Verfahrensstand Entwurf dem 

Bebauungsplan als Anlage beigefügt.  

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 
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Zur Begründung: 

 

 

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind.  

Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach 

sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden nicht 

gefährdet.  

 

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu haben auf Grundlage 

der vorgelegten Auswirkungsanalyse sowie der getätigten 

Abstimmungen mit den umliegenden Gemeinden das Landratsamt, 

das Regierungspräsidium sowie der Regionalverband zugestimmt, 

dass Sie unter der Voraussetzung, dass die Verkaufsflächen 

entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt werden, das Vorhaben 

mittragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Zu 

Ö10 

 

 

 

 

 

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

 

Diese Einzelfälle wurden bisher immer mitgetragen sowohl von dem 

Landratsamt und dem Regionalverband als untere 

Raumordnungsbehörde als auch von dem Regierungspräsidium 

Karlsruhe als obere Raumordnungsbehörde. Zu diesen Vorhaben 

wurden jeweils Verträglichkeitsuntersuchungen erstellt, die die 

geplanten Vorhaben im Kontext der bereits bestehenden 

Einzelhandelsbetriebe bewerten.  

 

Die umliegenden Gemeinden hatten im Rahmen der Frühzeitigen 

Beteiligung die Möglichkeit ihre Belange geltend zu machen. 

Lediglich die Stadt Mühlacker fordert ein Nachweis, dass das 

Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf die 

Versorgungsbereiche ihrer Stadt hat. Im Rahmen des Verfahrens zur 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu hat 

die Stadt Mühlacker mit Schreiben vom 18.07.2019 ihre Zustimmung 

zu der vorliegenden Einzelhandelsentwicklung gegeben. 

Zudem wurde im Rahmen des Raumordnerischen Vertrags zwischen 

den Gemeinden Wiernsheim und Mönsheim und dem 

Regionalverband Nordschwarzwald eine Einigung für die Entwicklung 

beider Drogeriemärkte erzielt. 
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Zu 

Ö10 

 

Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist 

zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat 

die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück 

über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

Aus städtebaulicher Sicht würde die Gemeinde die Weiterentwicklung 

dieses Standortes befürworten, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten 

begrenzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Landratsamt und der Regionalverband als untere 

Raumordnungsbehörde und das Regierungspräsidium Karlsruhe als 

obere Raumordnungsbehörde haben keine Anmerkungen zu dem 

Gutachten und ziehen dieses auch nicht in Zweifel. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Gemeinde Wiernsheim  Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 79/122 

 

Nr. Anregungen der Vereine/Verbände und der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 
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Die Marktbetreiber fordern immer größere Verkaufsflächen und 

Entwicklungsflächen, da sich die Marktkonzepte weiterentwickeln und 

an die sich ändernden Bedarfe anpassen.  

 

 

 

 

Die Verträglichkeit von zwei Drogeriemärkten wird im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse geprüft. Die „Raumordnerische und 

städtebauliche Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, 

Wiernsheim“ der imakomm Akademie GmbH wird dem 

Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

 

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu haben auf Grundlage 

der vorgelegten Auswirkungsanalyse das Landratsamt, das 

Regierungspräsidium sowie der Regionalverband zugestimmt, dass 

Sie unter der Voraussetzung, dass die Verkaufsflächen entsprechend 

im Bebauungsplan festgesetzt werden, das Vorhaben mittragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Ö10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Gemeindeverwaltung hält jedoch weiterhin an diesem Standort fest. 

Mit der terranets bw GmbH konnte gemeinsam eine Lösung 

gefunden werden, wie am besten mit der bestehenden 

Gashochdruckleitung umgegangen werden kann. Die 

raumorderische Verträglichkeit des Vorhabens wurde in der 

Auswirkungsanalyse zum Vorhaben nachgewiesen. Die 

„Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. Im 

Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 

des GVV Heckengäu haben auf Grundlage der vorgelegten 

Auswirkungsanalyse bereits das Landratsamt, das 

Regierungspräsidium sowie der Regionalverband zugestimmt, dass 

Sie unter der Voraussetzung, dass die Verkaufsflächen entsprechend 

im Bebauungsplan festgesetzt werden, das Vorhaben mittragen.  
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Ö11 

 

 

 

 

 

 

1) Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die 

Grundversorgung mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig 

sicherzustellen. 

2) Die Gemeinde steht mit der terranets bw als Betreiber der 

Gashochdruckleitung sowie den möglichen Marktbetreibern in 

intensivem Austausch, um eine gute Lösung für den Umgang mit 

der Gasleitung zu finden. In Abstimmung mit dem 

Regierungspräsidium konnte sich auf eine Verlegung der 

Gasleitung an den nördlichen Rand des Geltungsbereichs geeinigt 

werden. Die Verlegung an den Rand des Plangebiets ermöglicht 

allen Beteiligten langfristig Planungssicherheit. Im Hinblick auf die 

Kosten ist diese Variante nur geringfügig teurer als eine, 

ansonsten erforderliche Höhenverlegung der Leitung am 

bisherigen Standort. 

3) Die agrarstrukturellen Belange werden von der Verwaltung 

gesehen. Im Zuge der Abwägungsentscheidung wird die der 

Gemeinde zugewiesene zentralörtlichen Funktion, die Gemeinde 

als Kleinzentrum zu stärken und „den häufig wiederkehrenden 

überörtlichen Bedarf ihres Verflechtungsbereichs zu decken“ sowie 

die Nahversorgung zu sichern, als Vorrangig bewertet. Der Eingriff 

in das Schutzgut Boden wird zudem bilanziert und muss 

entsprechend ausgeglichen werden. 

4) Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen 

nach sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden 

nicht gefährdet.  

5) Die Auswirkungen auf das Verkehrsnetz wurden in einem 

Gutachten untersucht. Dieses wird dem Bebauungsplanentwurf als 

Anlage beigefügt. 
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6) Der Nettomarkt wird voraussichtlich schließen und möchte den 

Standort verlassen. Es bestehen Verhandlungen über einen 

Standortwechsel an den neuen Einzelhandelsstandort. 
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Zu 

Ö11 

 

 

 

Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat die Gemeinde 

nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück über einen 

Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 



Gemeinde Wiernsheim  Bewertung der Anregungen 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Seite“ (Einzelhandel) 84/122 

 

Nr. Anregungen der Vereine/Verbände und der Öffentlichkeit Bewertungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Ö12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Landratsamt und der Regionalverband als untere 

Raumordnungsbehörde und das Regierungspräsidium Karlsruhe als 

obere Raumordnungsbehörde haben keine Anmerkungen zu dem 

Gutachten und ziehen dieses auch nicht in Zweifel. 
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Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen der „Raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH eine Sensitivitätsanalyse zur Ermittlung 

der maximalen verträglichen Verkaufsflächen für die einzelnen 

Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 

noch eingehalten werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass das 

Integrations- und Kongruenzgebot eingehalten werden. Das 

Konzentrationsgebot ist zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist 

jedoch nach, dass die geplante Ansiedlung der Sicherung der 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs 

dient, denn durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der 

Gemeinde nicht mehr gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung 

des Regionalplans und das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das 

Beeinträchtigungsverbot wird auch unter Beachtung des 

Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten, da 

nachgewiesen wurde, dass schädigende Auswirkungen auf weitere 

Standorte im Marktgebiet und im weiteren Umland ausgeschlossen 

werden.   

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Einzelhandelsstandort 

„Seite“ ist die Erweiterung des Einzelhandelsstandortes in Mönsheim 

berücksichtigt. In einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 

Regionalverband Nordschwarzwald und den Gemeinden Mönsheim 

und Wiernsheim wurde eine Einigung für die Entwicklung beider 

Drogeriemärkte erzielt.  

Die „Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 
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Zu 

Ö12 

 

Im Innenbereich der Gemeinde Wiernsheim bestehen keine 

ausreichend großen Brachflächen, die für eine Entwicklung zum 

Einzelhandelsstandort genutzt werden könnten.  

 

 

 

 

Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist 

zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat 

die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück 

über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

Die durch das Vorhaben, sowohl durch den Verkehr als auch durch 

den Marktbetrieb, zu erwartenden Lärmimmissionen werden 

untersucht und bewertet. Das Gutachten wird dem 

Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

Die Erdgashochdruckleitung stellt kein erhebliches Problem dar. Auf 

die Leitung kann planerisch reagiert werden. Jedoch ist die 

Bebauung des Grundstücks mit erhöhten Kosten verbunden. Die 

Gemeinde steht mit der terranets bw als Betreiber der 

Gashochdruckleitung sowie den möglichen Marktbetreibern in 

intensivem Austausch, um eine gute Lösung für den Umgang mit der 

Gasleitung zu finden. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 

konnte sich auf eine Verlegung der Gasleitung an den nördlichen 

Rand des Geltungsbereichs geeinigt werden. Die Verlegung an den 

Rand des Plangebiets ermöglicht allen Beteiligten langfristig 

Planungssicherheit. Im Hinblick auf die Kosten ist diese Variante nur 

geringfügig teurer als eine, ansonsten erforderliche Höhenverlegung 

der Leitung am bisherigen Standort. 
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Zu 

Ö12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen das Gebiet „Ob der Wiernsheimer Steige“ in Serres sprechen 

regionalplanerische Zielsetzungen sowie ein vorhandenes 

Offenlandbiotop. Die Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 

m² ist zum Verfahrensstand Entwurf als Anlage zum Bebauungsplan 

aufgenommen.  

Im vorliegenden Fall rückt keine schutzwürdige Nutzung 

entsprechend einem Wohngebiet an den Betrieb heran. Es wurde in 

einem Geruchsgutachten geprüft inwiefern 

immissionsschutzrechtliche Auswirkungen zu einer Beeinträchtigung 

führen können. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die 

Entwicklung des Gebietes, auch bei einer zukünftigen Erweiterung 

der betrachteten Betriebe, möglich ist. Die Betriebe werden durch die 

Planung nicht beeinträchtigt. Das Sachverständigengutachten zu den 

Geruchsimmissionen des Ingenieurbüros Dr. Dröscher wird dem 

Bebauungsplan zu dem Verfahrensstand Entwurf als Anlage 

beigefügt. 
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Ö13 

 

 

1. Gemäß des interkommunalen Nahversorgungskonzeptes der GMA 

wird das Heckengäu zukünftig weiterhin ein 

Bevölkerungswachstum verzeichnen können. In diesem 

Zusammenhang ist mit einem Anstieg des 

nahversorgungsrelevanten Kaufkraftpotenzials zu rechnen, 

wodurch sich für das GVV Gebiet ein zusätzliches 

Entwicklungspotenzial im Nahrungs- und Genussmittelbereich 

ergibt. 

2. Die Erreichbarkeit des neuen Einzelhandelsstandortes „Seite“ für 

weniger mobile Menschen, wird über eine Andienung des 

Bürgerbusses sichergestellt. Der Bürgerbus stellt auch die 

Anbindung der weniger mobilen Bevölkerung aus den 

umliegenden Ortsteilen an den neuen Einzelhandelsstandort 

sicher. 

3. Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße 

ist zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses 

Standortes hat die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da 

das Grundstück über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen 

Investor vergeben ist. Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der 

Gemeinde die Grundversorgung mit zentralörtlichen Einrichtungen 

langfristig sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, 

dass der bestehende Discounter nicht ausreicht, um die 

Grundversorgung der Gemeinde langfristig zu sichern, da die 

Entwicklungsmöglichkeiten an dem Standort eingeschränkt sind. 

4. Der neue Einzelhandelsstandort dient langfristig der Sicherung der 

Grundversorgung des Kleinzentrums Wiernsheim, da die 

Entwicklungsmöglichkeiten an dem bestehenden Discounter 

eingeschränkten sind. Die Einhaltung der raumordnerischen Ziele 

wird in der Auswirkungsanalyse zu dem Vorhaben geprüft. Die 

Ergebnisse werden zum Verfahrensstand Entwurf vorliegen. 

5. Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen 

nach sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden 

nicht gefährdet.  
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6. Die Auswirkungsanalyse wird in den Untersuchungen alle 

bestehenden und geplanten Einzelhandelsstandorte 

berücksichtigen und abwägen inwieweit ein Verdrängungs-

wettbewerb entstehen wird. Die Marktbetreiber erstellen selbst 

Marktbeobachtungen, sodass sich diese nur ansiedeln werden, 

wenn dies für sie rentabel ist. Bezüglich der beiden 

Drogeriemarktstandorte in Mönsheim und Wiernsheim wurde 

zwischen den beiden Gemeinden sowie dem Regionalverband ein 

raumordnerischer Vertrag aufgesetzt, der darlegt, dass die 

Realisierung beider Standorte mitgetragen wird. 

7. Die bestehenden Hofläden werden in dem interkommunalen 

Nahversorgungskonzept der GMA berücksichtigt. Diese können 

jedoch nicht die Grundversorgung eines Kleinzentrums decken, da 

sie lediglich über ein schmales Sortiment verfügen. 

8. Mit den Eigentümern findet im Rahmen der Umlegung eine 

Einigung statt. Die Gemeinde ist bemüht entsprechende 

Ersatzflächen bereit zu stellen.  

9. Die Geruchsemissionen des bestehenden Landwirtschaftsbetriebes 

werden ermittelt und mögliche Beeinträchtigungen bewertet. Es 

wurde in einem Geruchsgutachten geprüft inwiefern 

immissionsschutzrechtliche Auswirkungen zu einer 

Beeinträchtigung führen können. Das Gutachten kommt zu dem 

Ergebnis, dass die Entwicklung des Gebietes, auch bei einer 

zukünftigen Erweiterung der betrachteten Betriebe, möglich ist. Die 

Betriebe werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Das 

Sachverständigengutachten zu den Geruchsimmissionen des 

Ingenieurbüros Dr. Dröscher wird dem Bebauungsplan zu dem 

Verfahrensstand Entwurf als Anlage beigefügt. 

10. Der Umweltbericht wird zum Verfahrensstand Entwurf als Anlage 

zum Bebauungsplan aufgenommen.  

11. Die topografische Situation im Plangebiet stellt keine erhebliche 

Beeinträchtigung für das Vorhaben dar. Planerisch kann darauf 

reagiert werden. 

12. Die bestehende Erdgashochdruckleitung „Nordschwarzwald-

leitung NOS“ inklusive 10m Schutzstreifen stellt keine erhebliche 

Beeinträchtigung für die Planung an dem Standort dar. Die 

Gemeinde steht in intensivem Austausch mit der terranets bw, um 

eine gute Lösung für den Umgang mit der Gashochdruckleitung zu 
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finden. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium konnte sich 

auf eine Verlegung der Gasleitung an den nördlichen Rand des 

Geltungsbereichs geeinigt werden. Die Verlegung an den Rand 

des Plangebiets ermöglicht allen Beteiligten langfristig 

Planungssicherheit. Im Hinblick auf die Kosten ist diese Variante 

nur geringfügig teurer als eine, ansonsten erforderliche 

Höhenverlegung der Leitung am bisherigen Standort. 

13. Im Rahmen einer Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 m² 

wurden 2018 alle, aus städtebaulicher Sicht in Frage kommenden, 

Flächen untersucht und bewertet. Betrachtet wurden die folgenden 

Flächen: Nördlich der L1135 / Iptinger Straße, Am Wurmberger 

Pfad und Ob der Wiernsheimer Steige. Dabei wurden folgende 

Themen betrachtet: bestehende Rechtsverhältnisse, Lage/ Nutzung 

der Fläche, Verkehr und Umwelt. Der Standort an der Iptinger 

Straße wurde unter diesen Gesichtspunkten als vorrangig zu 

empfehlender Standort ermittelt. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Auswirkungsanalyse zu dem Vorhaben auf dem Gewann „Seite“ wird 

durch die imakomm AKADEMIE GmbH erfolgen, die bisher nicht an 

dem Projekt beteiligt war. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als 

Anlage beigefügt. 
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Ö14 

 

 

 

 

 

Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist 

zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat 

die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück 

über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

Die Verträglichkeit der Ansiedlung von zwei Drogeriemärkten in 

Mönsheim und Wiernsheim wird in der Auswirkungsanalyse zu dem 

Vorhaben untersucht. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als 

Anlage beigefügt. 

 

Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach 

sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden nicht 

gefährdet.  

 

Im Rahmen der Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 m² 

wurden alle, aus städtebaulicher Sicht in Frage kommenden, Flächen 

untersucht und bewertet. Dabei wurden folgende Themen betrachtet: 

bestehende Rechtsverhältnisse, Lage/ Nutzung der Fläche, Verkehr 

und Umwelt. Der Standort an der Iptinger Straße wurde unter diesen 

Gesichtspunkten als vorrangig zu empfehlender Standort ermittelt. 
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Zu 

Ö14 

 

Die bestehende Gashochdruckleitung schließt eine Planung auf der 

Fläche nicht aus. Planerisch wird durch die Anordnung der Gebäude 

auf den Trassenverlauf reagiert und an die technischen 

Anforderungen der terranets bw GmbH werden in der weiteren 

Planung berücksichtigt. Die Gemeinde steht in intensivem Austausch 

mit der terranets um eine gute Lösung für den Umgang mit der 

Gasleitung zu finden. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 

konnte sich auf eine Verlegung der Gasleitung an den nördlichen 

Rand des Geltungsbereichs geeinigt werden. Die Verlegung an den 

Rand des Plangebiets ermöglicht allen Beteiligten langfristig 

Planungssicherheit. Im Hinblick auf die Kosten ist diese Variante nur 

geringfügig teurer als eine, ansonsten erforderliche Höhenverlegung 

der Leitung am bisherigen Standort. 
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Ö15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Ö15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auswirkungen der Planungen auf das Schutzgut Boden werden 

im Rahmen des Umweltberichts untersucht und bewertet. Im 

Bebauungsplan werden als Ausgleich zu der Bodenversiegelung 

entsprechende Maßnahmen und Pflanzzwänge festgesetzt. Der 

konkrete Ausgleichsbedarf für die Inanspruchnahme der 

Landwirtschaftsflächen wird in einer Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

zum Bebauungsplan (im Umweltbericht) bestimmt.  

 

 

Zum Verfahrensstand Entwurf wird in einer Auswirkungsanalyse zu 

dem Einzelhandelsvorhaben „Seite“ in Wiernsheim die Nachfrage- 

und Angebotssituation, die Kaufkraftflüsse sowie die städtebaulichen 

Auswirkungen des Vorhabens untersucht. Diese Auswirkungsanalyse 

bildet dann die entscheidende Grundlage für die Dimensionierung 

der Verkaufsflächen und des Angebots. Im Rahmen des Verfahrens 

zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu 

haben das Regierungspräsidium und der Regionalverband dem 

Vorhaben, auf der Grundlage der vorgelegten Auswirkungsanalyse, 

zugestimmt. 
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Ö15 

 

 

Kein Standort ist für alle Bewohner der Gemeinde mit ihren Teilorten 

gleichermaßen gut fußläufig erreichbar. Mit der Errichtung einer 

Haltestelle des Bürgerbusses wird die Anbindung gestärkt.  

 

 

 

Die Auswirkungsanalyse wird in den Untersuchungen alle 

bestehenden und geplanten Einzelhandelsstandorte berücksichtigen 

und die konkrete Angebot- und Nachfragesituation untersuchen. Die 

Marktbetreiber erstellen selbst Marktbeobachtungen, sodass sich 

diese nur ansiedeln werden, wenn dies für sie rentabel ist. Bezüglich 

der beiden Drogeriemarktstandorte in Mönsheim und Wiernsheim 

wurde zwischen den beiden Gemeinden sowie dem Regionalverband 

ein raumordnerischer Vertrag aufgesetzt, der darlegt, dass die 

Realisierung beider Standorte mitgetragen wird. 

 

 

 

Auf die Weiterentwicklung des Netto-Standortes hat die Gemeinde 

derzeit nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück über 

Erbpacht bis 2031 an einen Investor vergeben ist. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

Die Auswirkungen des geplanten Einzelhandelsvorhabens auf den 

Einzelhandelsbestand im Ortskern, wurden im Rahmen der 

Auswirkungsanalyse bewertet. Für die einzelnen Standorte werden 

die Auswirkungen ausschließlich wettbewerbliche Auswirkungen nach 

sich ziehen. Bestehende Nahversorgungsanbieter werden nicht 

gefährdet.  
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Die erforderlichen Gutachten werden zu, Verfahrensstand Entwurf als 

Anlage zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Das Datum des Aufstellungsbeschlusses wird zum Verfahrensstand 

Entwurf in den Unterlagen berichtigt.  
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Kenntnisnahme 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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- Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der 

Weiherstraße ist zeitlich befristet. Auf die zukünftige 

Entwicklung dieses Standortes hat die Gemeinde nur wenige 

Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück über einen 

Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. Als 

Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die 

Grundversorgung mit zentralörtlichen Einrichtungen 

langfristig sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung ist der 

Ansicht, dass der bestehende Discounter nicht ausreicht, um 

die Grundversorgung der Gemeinde langfristig zu sichern, da 

die Entwicklungsmöglichkeiten an dem Standort 

eingeschränkt sind. 

- Der Kaufkraftabfluss wird in der Auswirkungsanalyse 

bewertet. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, 

Wiernsheim“ der imakomm Akademie GmbH wird dem 

Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

- Die durch das Vorhaben, sowohl durch den Verkehr als auch 

durch den Marktbetrieb, zu erwartenden Lärmimmissionen 

werden untersucht und bewertet. Das Schallgutachten wird 

zum Verfahrensstand Entwurf dem Bebauungsplan als 

Anlage beigefügt. 
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Im Rahmen einer Standorteinschätzung für Einzelhandel > 800 m² 

wurden alle, aus städtebaulicher Sicht in Frage kommenden, Flächen 

untersucht und bewertet. Dabei wurden folgende Themen betrachtet: 

bestehende Rechtsverhältnisse, Lage/ Nutzung der Fläche, Verkehr 

und Umwelt. Der Standort an der Iptinger Straße (Gewann „Seite“) 

wurde unter diesen Gesichtspunkten als vorrangig zu empfehlender 

Standort ermittelt. 
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Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße ist 

zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat 

die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück 

über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen Investor vergeben ist. 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 

Der Wohnkomfort in der Gemeinde wird durch die 

Einzelhandelsentwicklung nicht geschwächt und steht nicht im 

Widerspruch zu dem Interkommunalen Nahversorgungskonzept. Im 

Gegenteil ermittelt das Interkommunale Nahversorgungskonzept für 

die Gemeinde einen Bedarf im Nahrungs- und Genussmittelbereich.  

Kleinzentren sind gemäß Regionalplan grundsätzlich nicht für 

großflächigen Einzelhandel vorgesehen (Z (1) „Die Ausweisung, 

Errichtung oder Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojekten ist 

grundsätzlich nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig. Im 

Einzelfall sind Einzelhandelsgroßprojekte auch in Kleinzentren oder 

Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion zulässig, wenn 

1.  sie zur Deckung des Bedarfs der wohnortnahen Grundversorgung 

der Gemeinde erforderlich sind oder 

2.  diese Gemeinden in Verdichtungsräumen liegen und mit 

Siedlungsbereichen benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren 

zusammengewachsen sind.“).  

Die Gemeinde Wiernsheim liegt am nördlichen Rand des 

Gemeindeverwaltungsverbandes, sodass ein größerer Bezug und 

Synergien zu den umliegenden Gemeinden außerhalb des GVV 

Heckengäus bestehen. Daher ist es sinnvoll zu prüfen, inwiefern 

diese Gemeinden von der Einzelhandelsentwicklung in Wiernsheim 

profitieren können.  
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Die durch das Vorhaben, sowohl durch den Verkehr als auch durch 

den Marktbetrieb, zu erwartenden Lärmimmissionen werden 

untersucht und bewertet. Das Schallgutachten wird dem 

Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeindeverwaltung sieht hier, im Anschluss an das bestehende 

Wohngebiet, langfristig die Erweiterung des Siedlungsgebiets vor und 

plant dort eine Wohnbauflächenentwicklung.  
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Die konkreten Auswirkungen sowie gegebenenfalls erforderliche 

Ausgleichs-/ Schutzmaßnahmen auf die umliegenden Nutzungen 

werden in den einzelnen Fachgutachten bis zum Verfahrensstand 

Entwurf untersucht. 

 

 

 

 

 

Auf die Entwicklung des Netto-Standortes an der Weiherstraße hat die 

Gemeinde nur wenig Einflussmöglichkeiten, da das Grundstück über 

einen Erbpachtvertrag an einen Investor gebunden ist. 

 

In welchem Umfang und in welcher Art Lärmschutzmaßnahmen 

erforderlich werden, wird in einem Lärmgutachten ermittelt. Dieses 

wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. Die 

verkehrliche Erschließung des Gebietes „Seite“ ist über einen 

Anschluss (Zu-/ Abfahrt) an den bestehenden Kreisverkehr 

vorgesehen. Zwei separate Zufahrten auf die Landesstraße sind aus 

Gründen der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsflusses nicht zu 

befürworten. Zudem würde dies mehr Fläche für 

Erschließungszwecke verbrauchen.  

Das städtebauliche Konzept sieht die Einbindung der Baukörper in 

das bestehende Gelände vor, indem die baulichen Anlagen in den 

Hang eingeschoben werden und mit einer Begrünung zu überdecken 

sind. Dadurch treten die Baukörper am östlichen Ortseingang nicht 

zu stark in Erscheinung. 
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1. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der 

Topographie wird es jedoch immer eine Aufschüttung geben werden 

in diesem Bereich, da für eine Einzelhandelsnutzung ein möglichst 

eben Fläche benötigt wird. Die Parkplatzfläche ist auf die 

Mindestanzahl an nachzuweisenden Stellplätze beschränkt. Die 

Konzeption sieht entsprechende Sichtschutzmaßnahmen zu den 

Bestandsgebäuden vor, um auch Blendeffekte durch 

Autoscheinwerfer etc. zu vermeiden. 

 

 

Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der Gemeinde die Grundversorgung 

mit zentralörtlichen Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der Gemeinde 

langfristig zu sichern, da die Entwicklungsmöglichkeiten an dem 

Standort eingeschränkt sind. 
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2. Der bestehende Weg wird aus Gründen der Verkehrssicherheit 

beibehalten, da er eine attraktive und sicherer Alternative zu dem 

Gehweg entlang der Iptinger Straße darstellt. 

 

 

 

 

3. Die durch das geplante Vorhaben entstehenden Lärmimmissionen 

werden in einem Schallgutachten untersucht und bewertet. Das 

Schallgutachten wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage 

beigefügt. 

 

4. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

5. Die durch das geplante Vorhaben entstehenden Lärmimmissionen 

werden in einem Schallgutachten untersucht und bewertet. Das 

Schallgutachten wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage 

beigefügt. 

6. Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt nicht über die Iptinger 

Straße. Für das Plangebiet wurde durch ein Ingenieurbüro eine 

Entwässerungskonzeption entwickelt. Diese wird in der Begründung 

zum Bebauungsplanentwurf erläutert und ggf. erforderliche 

Maßnahmen zum Umgang mit Niederschlagswasser festgesetzt.  
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Zu A) Rechtliche Bedenken zum Verfahren, insbesondere zum 

Bebauungsplan-Entwurf vom 19.12.2018 und dessen 

Begründung, sowie zur Beschlussfassung des Gemeinderats zur 

Aufstellung eines Bebauungsplans vom 20.06.2018 und zur 

Umlegung von Grundstücken vom 18.07.2018 

Das Datum des Aufstellungsbeschlusses wird in den 

Bebauungsplanunterlagen zum Verfahrensstand Entwurf berichtigt.  

 

 

Es handelt sich hierbei nicht um einen Verfahrensfehler, sondern um 

eine Verwechslung des Datums. Die Verwechslung wurde im Rahmen 

der frühzeitigen Beteiligung geltend gemacht und wird zur Offenlage 

berichtigt.  

 

Mit dem Aufstellungsbeschluss bekundet die Gemeinde ihre Absicht 

für den Planbereich ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Für den 

Aufstellungsbeschluss muss lediglich das Plangebiet hinreichend 

deutlich bestimmt sein. Nicht erforderlich sind Aussagen zu dem 

angestrebten Planungsziel, Inhalte des Plans und Auswirkungen der 

Planung. Verfahrensfehler beim Aufstellungsbeschluss sind für das 

Bebauungsplanverfahren unbeachtlich. 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 
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Die Anforderungen an die Bebauung stellen keine gravierenden 

Auswirkungen oder Einschränkungen dar, die nicht lösbar wären. 

Eine gute städtebauliche Lösung kann jedoch mit erhöhtem 

Kostenaufwand verbunden sein. 

Kenntnisnahme. Die Gemeinde ist bezüglich dieser 

Herausforderungen in intensivem Austausch mit der terranets und 

den möglichen Marktbetreibern, um für alle Beteiligten langfristig die 

beste Lösung zu finden. 

 

 

Die konkreten Anforderungen bezüglich der Baumaßnahmen in der 

Nähe der Erdgashochdruckleitung sind von der terranets bw GmbH 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung geltend gemacht worden. 

(Siehe Stellungnahme Nr. 12) Die Anforderungen sind in der Planung 

berücksichtigt und werden gegenüber den Investoren kommuniziert. 

Dies hat keine Auswirkungen auf die Billigung des Vorentwurfs am 

19.12.2018. 

 

Das Büro Baldauf wurde im Vorfeld damit beauftragt ein 

städtebauliches Konzept für den Marktstandort zu erarbeiten, dass 

aufzeigt, wie eine Anordnung der Märkte aussehen kann.  

 

Von Auftragsgrößen die eine europaweite Ausschreibung notwendig 

machen würden ist die Planung weit entfernt.  

Es liegt in der Planungshoheit der Gemeinde zu entscheiden, wer 

planerisch für Sie tätig werden soll / darf. Im Einvernehmen mit dem 

Gemeinderat wurde das Büro Baldauf beauftragt (Niederschrift der 

GR Sitzung vom 29.01.2018). 
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Die Öffentlichkeit wurde bereits in der Sitzung am 20.06.2018 über die 

Planungen informiert und hatte in den Einwohnerfragestunden die 

Möglichkeit Bedenken und Anregungen hervorzubringen. Die 

verpflichtenden Beteiligungsschritte folgen im formalen Verfahren. 
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Zu B) Einwendungen aufgrund naturschutzrechtlicher Belange 

insbesondere hinsichtlich widersprüchlicher Bewertungen und 

gegensätzlicher Beschlüsse des Gemeinderats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, jedoch werden 

dabei zwei grundsätzlich verschiedene Projekte mit unterschiedlichen 

Zielen verglichen. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 

Baugesetzbuch im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung (§ 3 Abs. 1 

BauGB) und im Rahmen der Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

erforderlich. Zusätzliche Beteiligungsformate sind gemäß des 

Baugesetzbuches im formalen Bauleitplanverfahren nicht erforderlich. 
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Zu C) Stellungnahme zu Mobilität und zur Verkehrlichen 

Anbindung des Planungsgebiets 

Das Plangebiet grenzt direkt an den Radweg nach Serres an und 

knüpft an das bestehende Netz aus Wirtschaftswege an. Es ist nicht 

zwingend notwendig auf der Straßenfahrbahn zu laufen. 

Eine Haltestelle des Bürgerbusses im Plangebiet ist vorgesehen, 

sodass eine zusätzliche Bushaltestelle nicht notwendig ist. Dies 

wurde an dem gemeinsamen Scoping Termin mit dem Landratsamt 

besprochen. 

Zum Bebauungsplanentwurf wurde eine Verkehrsuntersuchung 

erstellt, die die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten 

Einzelhandelsentwicklung untersucht. Hierzu wurde eine 

Verkehrsanalyse des unmittelbar angrenzenden 

Erschließungsnetzeses durchgeführt und das zusätzlich zu 

erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abgeschätzt, um die 

Leistungsfähigkeit überprüfen zu können. Die Verkehrsuntersuchung 

wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 
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 Die Verkehrsuntersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass 

das Gebiet gut an das Hauptverkehrssystem angebunden 

werden kann und die Verkehrszunahme durch das 

bestehende Verkehrsnetz bewältigt werden kann. 

 Auf die zukünftige Entwicklung dieses Standortes hat die 

Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da das 

Grundstück über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen 

Investor vergeben ist. Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der 

Gemeinde die Grundversorgung mit zentralörtlichen 

Einrichtungen langfristig sicherzustellen. Die 

Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, dass der bestehende 

Discounter nicht ausreicht, um die Grundversorgung der 

Gemeinde langfristig zu sichern, da die 

Entwicklungsmöglichkeiten an dem Standort eingeschränkt 

sind. 

 

Zu D) Stellungnahme zur unzureichenden Begründung Pos.1 auf 

Basis der mangelhaften GMA Studie zum interkommunalen 

Nahversorgungskonzept 

Das Landratsamt und der Regionalverband als untere 

Raumordnungsbehörde und das Regierungspräsidium Karlsruhe als 

obere Raumordnungsbehörde haben keine Anmerkungen zu dem 

Gutachten und ziehen dieses auch nicht in Zweifel. 

Zum Verfahrensstand Entwurf wurde für das Vorhaben Die 

„Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH eine Auswirkungsanalyse erstellt und dem Bebauungsplan als 

Anlage beigefügt. Gegenstand ist hierbei die Ist-Analyse der 

planobjektrelevanten Nachfrage- und Angebotssituation, eine 

Berechnung der Umsatzerwartung sowie des Umsatzherkunfts nach 

dem Marktanteilskonzept sowie die Bewertung des Vorhabens 

gemäß der raumordnerischen Prüfkriterien.  

Im Rahmen des Verfahrens zur 4. Änderung des 

Flächennutzungsplanes des GVV Heckengäu haben auf Grundlage 

der vorgelegten Auswirkungsanalyse das Landratsamt, das 
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Sie unter der Voraussetzung, dass die Verkaufsflächen entsprechend 

im Bebauungsplan festgesetzt werden, das Vorhaben mittragen.  
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Mit den bestehenden Vereinbarungen zwischen den Gemeinden 

(insbesondere Mönsheim und Wiernsheim) können alle 

raumordnerischen Prüfkriterien eingehalten werden. Zudem wurden 

im Rahmen der „Raumordnerischen und städtebaulichen 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH eine Sensitivitätsanalyse zur Ermittlung 

der maximalen verträglichen Verkaufsflächen für die einzelnen 

Vorhaben ermittelt, bei denen die raumordnerischen Prüfkriterien 

noch eingehalten werden. Die „Raumordnerische und städtebauliche 

Auswirkungsanalyse Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der 

imakomm Akademie GmbH kommt zu dem Ergebnis, dass das 

Integrations- und Kongruenzgebot eingehalten werden. Das 

Konzentrationsgebot ist zunächst nicht erfüllt. Das Gutachten weist 

jedoch nach, dass die geplante Ansiedlung der Sicherung der 

Grundversorgung und zur Deckung des eigenen Versorgungsbedarfs 

dient, denn durch die erwartete Schließung des einzig im 

Gemeindegebiet befindlichen Marktes, ist eine Grundversorgung der 

Gemeinde nicht mehr gesichert. Damit greift die Ausnahmeregelung 

des Regionalplans und das Konzentrationsgebot ist erfüllt. Das 

Beeinträchtigungsverbot wird auch unter Beachtung des 

Gesamtvorhabens in Wiernsheim als auch im Umland eingehalten, da 

nachgewiesen wurde, dass schädigende Auswirkungen auf weitere 

Standorte im Marktgebiet und im weiteren Umland ausgeschlossen 

werden.   

Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zum Einzelhandelsstandort 

„Seite“ ist die Erweiterung des Einzelhandelsstandortes in Mönsheim 

berücksichtigt. In einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 

Regionalverband Nordschwarzwald und den Gemeinden Mönsheim 

und Wiernsheim wurde eine Einigung für die Entwicklung beider 

Drogeriemärkte erzielt.  

Die „Raumordnerische und städtebauliche Auswirkungsanalyse 

Nahversorgungsstandort Seite, Wiernsheim“ der imakomm Akademie 

GmbH wird dem Bebauungsplanentwurf als Anlage beigefügt. 
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Zu E) Stellungnahme zur unzureichenden Begründung Pos. 2 und 

3 sowie aufgrund Nichtberücksichtigung der vorliegenden 

Einwendungen zur Änderung des Flächennutzungsplans vom 

26.09.2018 aufgrund Art und Umfang der 

Flächennutzungsplanänderung sowie erheblicher Nachteile für 

die Gemeinde Wiernsheim durch das Großprojekt im Gebiet 

„Seite“ 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

- Der Mietvertrag des bestehenden Discounters an der Weiherstraße 

ist zeitlich befristet. Auf die zukünftige Entwicklung dieses 

Standortes hat die Gemeinde nur wenige Einflussmöglichkeiten, da 

das Grundstück über einen Erbpachtvertrag bis 2031 an einen 

Investor vergeben ist. Als Kleinzentrum ist es Aufgabe der 

Gemeinde die Grundversorgung mit zentralörtlichen Einrichtungen 

langfristig sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung ist der Ansicht, 

dass der bestehende Discounter nicht ausreicht, um die 

Grundversorgung der Gemeinde langfristig zu sichern, da die 

Entwicklungsmöglichkeiten an dem Standort eingeschränkt sind. 

- Die Prüfung des Beeinträchtigungsverbotes erfolgt in der 

Auswirkungsanalyse zu dem Vorhaben. Diese wird zum 

Verfahrensstand Entwurf vorliegen. 

- Die verkehrliche Erschließung wird durch ein Ingenieurbüro geprüft 

und die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes in einem 

Verkehrsgutachten untersucht. Diese ist Anlage zum 

Bebauungsplanentwurf. 

- Der Einzelhandelsbestand im Ortskern sowie der bestehende 

Discounter an der Weiherstraße sind auch nicht für alle Bürger 

fußläufig erreichbar. An dem neunen Einzelhandelsstandort „Seite“ 

ist die Einrichtung einer Haltestelle des Bürgerbusses vorgesehen, 

sodass die Anbindung auch für die umliegenden Ortsteile 

gewährleistet ist. 

- Die Lage des Seniorenzentrums im Ortskern wird nicht zum 

Nachteil, nur weil ein Einzelhandelsstandort außerhalb entsteht. Die 

Bewohner des Seniorenzentrums haben mit dem Bürgerbus die 

Möglichkeit dorthin zu gelangen. 
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- Kein Standort wäre für alle Bewohner der Gemeinde Wiernsheim 

mit ihren Teilorten gleichermaßen gut fußläufig erreichbar. Mit der 

Haltestelle des Bürgerbusses am Standort „Seite“ wird eine 

zusätzliche Verbindungsmöglichkeit geschaffen. 

- Die Standorteinschätzung ist zum Verfahrensstand Entwurf als 

Anlage dem Bebauungsplan beigefügt.  

- In den Teilorten stehen jedoch keine geeigneten Flächen für eine 

entsprechende Einzelhandelsentwicklung zur Verfügung. Zudem 

haben die Teilorte keine zentralörtliche Bedeutung gemäß 

Regionalplan. 

 

 

Das Landratsamt und der Regionalverband als untere 

Raumordnungsbehörde und das Regierungspräsidium Karlsruhe als 

obere Raumordnungsbehörde haben keine Anmerkungen zur 

Begrünung vorgebracht. Die bereits in der Begründung angeführten 

Untersuchungen (Auswirkungsanalyse, Umweltbericht, etc.) die zum 

Verfahrensstand Entwurf beigefügt werden sollen, wurden von den 

Behörden ebenfalls als erforderlich erachtet.  

 

Im Rahmen der 4. Änderung des Flächennutzungsplans des GVV 

Heckengäu haben der Regionalverbandes und das 

Regierungspräsidiums (als obere Raumordnungsbehörde) erklärt, 

dass sie die Einzelhandelsentwicklung mittragen. 

 

 

 


